
Verkehrsverbindungen: 
S 3, S 5, S 7, S 9, U 2, U 5, U 8, 
RE 1, RE 2, RE 7, RB 14 „Alexanderplatz" 
Tram M4, M5, M6 „U-Bhf. Alexanderplatz" 
Tram M8 „Mollstr./Otto-Braun-Str." 
Tram M2, M8 „Mollstr./Prenzlauer Allee“ 

Bus 200, 240 „Mollstr./Otto-Braun-Str.“ 
Bus TXL, 200, 240 „Mollstr./Prenzlauer Allee" 
Bus 148 „U-Bhf. Alexanderplatz" 
Bus 100, 200 “Memhardstr." 
Bus TXL, 100 „S + U-Bhf. Alexanderplatz“ 

Zahlungen bitte nur bargeldlos an: 
Landeshauptkasse Berlin, 10179 Berlin 
Postbank Berlin 
Kontonummer 137106 
Bankleitzahl 100 100 10 
IBAN: DE12100100100000137106 
BIC: PBNKDEFFXXX 

Polizei Berlin 
Justiziariat 

Polizei Berlin • Keibelstr. 36 • 10178 Berlin 

Frau 
████ ████ 
Am Treptower Park 53 
12435 Berlin 

per Mail an:  
███████████████████████████████████

Anfrage nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
Hubschraubereinsatz am Karpfenteich im Treptower Park am 14. Februar 2020 [#212933]  
Ihre E-Mails vom 17. Februar 2021 über www.fragdenstaat.de  

███████████████████████

mit o.g. E-Mail stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
und bitten um Übersendung folgender Dokumente zum im Betreff genannten Thema bezo-
gen auf das Jahr 2021: 

  Einsatzbefehl bzw. Anforderung nebst Begründung / Rechtsgrundlage;  
  Verhältnismäßigkeitsprüfung;  
  Einsatzakte;  
  Einsatzbericht;  
  Flugschreiberdaten zur Flughöhe. 

Ihre Anfrage ist an mich zur Bearbeitung übergeben worden. 

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben) 
PPr Just 4 - IFG45.21
████████████████
Zimmer: 0230 
Dienstgebäude: Berlin-Mitte 
Keibelstr. 36, 10178 Berlin 
██████████████████████████████████████
████████████████████████████
     Quer 99400 
████████████████████████████████████
E-Mail:  ppr-just-4-ifg@polizei.berlin.de 
www.polizei.berlin.de 
Datum 7. April 2021
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Zu Ihrem Antrag und den damit verbundenen Kosten teile ich Ihnen Folgendes mit und gebe 

Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren 

der Berliner Verwaltung in Verbindung mit § 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes: 

 

Folgende Dokumente zu o.g. Einsatz liegen vor: 

 

 Tätigkeitsbericht des Einsatzes (1 Blatt), 

 Einsatzausdruck der ELZ (4 Blatt), 

 Anforderung Polizeihubschrauber (1 Blatt), 

 Lagemeldung / Einsatzmitteilung Polizeihubschrauber (VS-NfD) (1 Blatt). 

 

Weitere Informationen wie ein Einsatzbefehl oder Flugschreiberdaten liegen nicht vor, eine 

Norm wird in den Unterlagen nicht ausdrücklich bezeichnet.  

 

Die genannten Dokumente können nach Schwärzung personenbezogener Daten sowie po-

lizeitaktischer Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Hinsichtlich der entstehenden Verwaltungsgebühr teile ich Ihnen Folgendes mit: 

 

Nach § 16 IFG sind die Akteneinsicht oder Aktenauskunft gebührenpflichtig.  

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge (GebBtrG BE) in Ver-

bindung mit § 5 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (VGebO) und der Tarifstelle 1004 

lit. a) Nr. 1. der Anlage zur VGebO, beträgt die Gebühr für eine einfache Akteneinsicht 5,00 

bis 100,00 Euro. 

Um eine gleichmäßige Kostenentscheidung zu gewährleisten, ist die Gebühr auch nach der 

Bedeutung des Gegenstands, nach dem Umfang der Amtshandlung und den Schwierigkei-

ten, die sich bei der Durchführung der Amtshandlung ergeben (Verwaltungsaufwand) sowie 

dem wirtschaftlichen Nutzen für die Beteiligten sowie nach den wirtschaftlichen Verhältnis-

sen des Gebührenschuldners zu bemessen. 

 

Für die vorbereitenden Arbeiten zur Durchführung der Akteneinsicht wird voraussichtlich ein 

Zeitaufwand von 1 Arbeitsstunde entstehen. Entsprechend der Kalkulationsbasis für die Ge-

bührenermittlung der Senatsverwaltung für Finanzen vom 18.03.2020 beträgt der Durch-

schnittswert für den gehobenen Dienst 70,14 Euro pro Arbeitsstunde.  
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Unter Beachtung des Gebührenrahmens wird für Ihre Akteneinsicht voraussichtlich  

eine Gebühr in Höhe von 70,00 Euro 

festzusetzten sein.  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Schreiben lediglich um eine Vorabinformation 

und nicht um einen rechtsbehelfsfähigen Bescheid handelt.  

Ich bitte um Mitteilung – gern auch per E-Mail -, ob Sie Ihren Antrag weiterverfolgen wollen. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

█████


